
Auf unserem Weg zum Bundesverfassungs-
gericht liegen die ersten Entscheidungen von 
Sozialgerichten vor. Es kann eine erste Zwi-
schenbilanz gezogen werden. Um es vorab 
bekräftigend zu sagen: Unser eingeschlagener 
Weg über die Instanzen der Sozialgerichts-
barkeit, letztlich zu einer höchstrichterlichen 
Entscheidung zu gelangen, die die offensicht-
liche Ungleichbehandlung der Angehörigen 
des Sonderversorgungssystems MfS beseitigen 
soll, ist richtig. Es hat sich bestätigt, das jetzt 
vorliegende sozialwissenschaftliche Gutachten 
weist im Unterschied zu vorgelegten Gutachten 
in früheren Verfahren eine völlig neue Qualität 
auf. Die Richter kommen nicht umhin, sich da-
mit auseinanderzusetzen. Sein Wert wird auch 
nicht dadurch gemindert, dass es ein Parteien-
gutachten ist – also ein vom Kläger vorgelegtes 
Beweismittel. Bekanntlich hat es bisher noch 
kein Sozialgericht für erforderlich erachtet, 
selbst Beweis zu erheben, wie sich die Einkom-
mensverhältnisse im MfS in Relation zu anderen 
Bereichen gestaltet hatten. Vielmehr galt die 
Auffassung, es genüge, sich darauf zu stützen, 
dass das Bundesverfassungsgericht 1999 fest-
gestellt hatte, »dass der Gesetzgeber zu keinen 
weiteren Ermittlungen verpflichtet war und ist«. 
Wir waren also objektiv gezwungen, selbst die 
Beweisführung in die Hand zu nehmen, und das 
Ergebnis liegt uns nun in Gestalt besagten Gut-
achtens vor.

Das Anwaltsbüro war und ist vom Beweis-
wert des Gutachtens überzeugt, konnte es in 
anhängige Verfahren einführen und auf sei-
ner Grundlage neue Verwaltungsverfahren als 
Überprüfungsverfahren und Widerspruchsver-
fahren eröffnen und Klagen einreichen. Ge-
genwärtig vertritt das Anwaltsbüro zahlreiche 
Verfahren in allen Verfahrensstufen, davon So-
zialgerichtsverfahren in allen neuen Bundeslän-
dern, einzelne auch in den alten Bundesländern. 
Damit ist gewährleistet, dass sich eine Vielzahl 
von Gerichten mit der Problematik auseinan-
dersetzen muss und in ihren Entscheidungen 
den Beweiswert des Gutachtens und nicht zu-
letzt die Verfassungsmäßigkeit des § 7 AAÜG 
neu zu beurteilen hat. Eine Anzahl von Verfah-
ren wird in Übereinstimmung mit dem Renten-

Auf dem Weg nach Karlsruhe – 
eine Zwischenbilanz

Dr. Rainer Rothe, Leiter der Arbeitsgruppe Recht

versicherungsträger Bund als Musterverfahren 
mit dem Ziel geführt, baldmöglichst erneut zum 
Bundesverfassungsgericht zu gelangen.

Zugleich sind wir Realisten und wissen – 
nicht zuletzt aus den Bemühungen der letzten 
17 Jahre – wie mühevoll und langwierig der 
Weg noch sein kann. Es verbietet sich, das Bun-
desverfassungsgericht direkt anzurufen: der 
Rechtsweg ist in jedem Fall auszuschöpfen und 
Illusionen sind nicht angebracht.

Es hilft auch kaum, die Arbeit der Gerichte 
als »Klassenjustiz« zu qualifizieren und die 
Richter bezüglich des MfS der Voreingenom-
menheit zu bezichtigen. Solche, im Einzelfall 
möglicherweise einfühlbaren Reaktionen ein-
zelner Mitglieder sind eher geeignet, die Arbeit 
zu stören. Wir bauen nach Wort und Sinn auf 
das Grundgesetz, seinem formulierten Gleich-
heitsgrundsatz, seiner Eigentumsgarantie und 
der verbürgten Würde des Menschen. Eng damit 
verbunden sind die materiell- und verfahrens-
rechtlichen Grundlagen, deren Rechtsstaatlich-
keit wir nicht in Frage stellen. Selbst wenn das 
einigen Freunden nicht »revolutionär« genug 
erscheinen mag: einen anderen Weg haben wir 
nicht. Die Politik hat uns leider im Stich gelas-
sen, Anträge der Partei DIE LINKE verhallen und 
ideologische Vorträge im Gerichtssaal helfen 
uns nicht weiter.

Betrachten wir die bisher getroffenen etwa 
15 Entscheidungen, sämtlich getroffen durch 
einzelne Kammern des SG Berlin, so ist zu-
mindest die Entscheidung der 35. Kammer am 
03.12.2008 durch eine umfangreich inszenierte 
Medienberichterstattung bekannt geworden. 
Das Urteil liegt seit Anfang Mai nunmehr in 
schriftlicher Ausfertigung vor. Dem Verfahren 
– wie im Übrigen in allen anderen Verfahren 
auch – lag der Antrag zu Grunde, den Renten-
versicherungsträger zu verurteilen, den Ren-
tenbescheid dahingehend zu ändern, dass bei 
Feststellung der Rente für Versicherungszeiten 
der Zugehörigkeit zum MfS die vom Versor-
gungsträger ausgewiesenen Bruttoarbeitsent-
gelte nach Vervielfältigung mit den Werten der 
Anlage 10 SGB VI bis höchstens zur Beitragsbe-
messungsgrenze zugrunde gelegt werden. Das 
heißt für alle vom Rentenstrafrecht Betroffenen, 

unabhängig von Dienstgrad, Dienststellung und 
konkreter Tätigkeit die Rente neu bis zu den 
Werten der allgemeinen Beitragsbemessungs-
grenze zu berechnen.

Wie erwartet, wurde die Klage »im Namen 
des Volkes« abgewiesen. Es war nichtsubstan-
tiiertes Wunschdenken Einzelner, die Kammer 
würde das Verfahren aussetzen und die ent-
scheidende verfassungsrechtliche Frage dem 
Bundesverfassungsgericht vorlegen. Die ableh-
nende Entscheidung der Kammer wird mit fol-
genden Argumenten begründet:
1. Klägerseitig werde zu Recht darauf hinge-
wiesen, dass die ehemaligen Mitarbeiter des 
MfS durch § 7 AAÜG im Vergleich zur großen 
Mehrheit von Arbeitnehmern, die in der DDR 
rentenversichert waren, ungleich behandelt 
werden. Dies sei jedoch nicht willkürlich, son-
dern sachlich gerechtfertigt. Ein Verstoß gegen 
das Gleichheitsgebot nach Art. 3 Grundgesetz 
liege nicht vor. Nach Überzeugung des Ge-
richts sei § 7 AAÜG nicht verfassungswidrig. Es 
komme auch nicht darauf an, ob jemand bei sei-
ner Tätigkeit für das MfS gegen die Menschen-
rechte verstoßen habe. Unbeachtlich sei folglich 
auch die politische und moralische Bewertung 
der Tätigkeit.
2. Das Bundesverfassungsgericht habe inzwi-
schen mehrfach bestätigt, dass der Gesetzgeber 
bei den Mitarbeitern des MfS von überhöhten 
Einkommen ausgehen darf. Entgegen der klä-
gerseitigen Auffassung habe sich das BVerfG 
ausführlich mit den tatsächlichen Gegeben-
heiten für das Sonderversorgungssystem MfS / 
AfNS befasst. (Die Kammer nennt dann noch-
mals ausführlich die Entscheidungsgründe des 
BVerfG und hebt hervor, dass der Gesetzgeber 
zu keinen weiteren Ermittlungen verpflichtet 
war. 2004 habe das BVerfG nochmals die Rege-
lung § 7 AAÜG bestätigt und lediglich bei Vor-
liegen neuer rechtserheblicher Tatsachen eine 
Überprüfung in Aussicht gestellt).
3. Die Kammer meint dann bezüglich des jetzt 
vorliegenden Gutachtens, es enthalte »keine 
neuen Tatsachen, die geeignet wären, die tra-
genden Feststellungen des BVerfG in Frage zu 
stellen«. Neue rechtserhebliche Tatsachen seien 
klägerseitig nicht einmal ansatzweise vorgetra-
gen worden.
Im Einzelnen setzt sie sich dann mit den Aus-
sagen des Gutachtens bezüglich des Durch-
schnittseinkommens im MfS im Verhältnis zur 
Volkswirtschaft der DDR und den festgestellten 
Ursachen der Einkommensdifferenzen aus-
einander und gelangt zu dem Ergebnis, dass 
eine wissenschaftlich fundierte Erklärung nicht 
gegeben worden wäre. Auch der Vergleich zwi-
schen dem MfS und dem übrigen militärischen 
Sektor überzeuge nicht. Es sei ein weiter Teil des 
Mdl – Bereichs willkürlich aus dem Vergleich 
ausgeschlossen worden, weil die berücksich-
tigten Datensätze nur auf das MdI als Dienst-
stelle beschränkt seien und die regionalen 
Strukturen nicht berücksichtigt wurden. Auch 
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Wir vertrauen auf die Solidarität
»Danke, du hast uns Mut gemacht, unseren 
Optimismus gestärkt und reale Ziele gewie-
sen«, diese Worte gab Hans-Jürgen Quandt 
(TIG Prenzlau) dem Stellvertreter des ISOR-
Vorsitzenden, Prof. Dr. Horst Bischoff, mit auf 
den Weg nach Berlin. Gemeinsam mit Dr. Rainer 
Rothe, Leiter der Arbeitsgruppe Recht, nahm 
dieser Ende Mai an einem Treffen mit über 
80 Mitgliedern aus den Kreisen Uckermark 
und Ücker-Randow (Angermünde, Prenzlau, 
Schwedt, Templin, Eggesin und Pasewalk) teil. 
Im Jugendgästehaus »Uckerwelle« konnte der 
Prenzlauer TIG-Vorsitzende Hans-Joachim Möl-
lenberg mit seinem Willkommensgruß zugleich 
auf das vierte Treffen dieser Art verweisen.

Mit aktuellen Informationen, gepaart mit 
Leidenschaft und Offenheit , umriss Prof. Dr. 
Bischoff den bisherigen Weg unseres sozialen 
Interessenverbandes. So wurden in den ver-
gangenen 18 Jahren mehr als 27.000 Klagen 
und über 80.000 Widersprüche gegen staat-
lich verordnetes Rentenunrecht auf den Weg 
gebracht. Jetzt beginne ein hoffentlich letzter 

Der Vorstand bestätigte den Text einer Sam-
melpetition gegen die willkürlichen Ren-
tenkürzungen durch das AAÜG. Die zur Un-
terschriftensammlung vorbereitete Petition 
erhalten alle Mitglieder von ISOR mit dieser 
Ausgabe von ISOR aktuell. Es ist geplant, 
die gezeichneten Unterschriftenlisten nach 
dem 15.10.2009 dem Petitionsausschuss des 
neuen Bundestages zu übergeben. Der Vor-
stand ruft alle Mitglieder auf, sich aktiv an die-
sen Unterschriftensammlungen zu beteiligen, 
dabei auch Verwandte, Freunde und Bekannte 
anzusprechen und uns nahestehende Politiker, 
Verbände und Vereine einzubeziehen. Das Ziel 
besteht darin, mit einer möglichst großen Zahl 
von Unterschriften den politischen Druck zu 
verstärken und auch den Gerichten sowohl 
den Umfang der Betroffenheit als auch die 
Dringlichkeit unseres Anliegens zu signali-
sieren. Wo möglich, sollten auch Kandidaten 
der anstehenden Wahlen auf kommunaler, 
Landes- und Bundesebene mit unseren For-
derungen konfrontiert und zur Unterschrift 
aufgefordert werden. Die Vorsitzenden der 
TIG erhalten in diesem Zusammenhang eine 
ausführliche Information des Vorstandes.

Der Text der Petition steht außerdem auf 
unserer Website www.isor-sozialverein.de un-
ter »Aktuelles« zum Download bereit.

H

Der Vorstand nahm zur Kenntnis, dass ein 
Bündnis der Gewerkschaften Verdi, GdP, 
Transnet und GEW, des BRH, der Volkssoli-
darität und des Sozialverbandes Deutschland 
eine Unterschriftensammlung zu einem Aufruf 
für eine gerechte Rentenangleichung in den 
neuen Bundesländern gestartet hat. Danach 
soll stufenweise innerhalb von zehn Jahren 
eine gerechte Rentenangleichung Ost an West 
erreicht werden. Der Vorstand empfiehlt allen 
Mitgliedern, diese Unterschriftensammlung 
zu unterstützen. Dieser Aufruf inkl. Unter-
schriftenliste ist auf den Web-Seiten der Ini-
tiatoren, so u.a. unter www.volkssolidaritaet.
de abrufbar.

H

Der Vorstand nahm den Bericht des Vorsit-
zenden der Revisionskommission, Manfred 
Krumbholz zur Prüfung der Finanzarbeit im 
Jahr 2008 entgegen. Der Bericht weist aus, 
dass die Verwaltung der Finanzen von ISOR 
korrekt erfolgt ist und nur geringfügige Bean-
standungen vorliegen. Der Vorstand entlastete 
den Schatzmeister für das Finanzjahr 2008 
und sprach ihm für seine verantwortungsbe-
wusste und umsichtige Tätigkeit Dank und 
Anerkennung aus.                                          q

die Vergleichsgruppe aus dem Bereich NVA sei 
willkürlich gewählt, weil nur Datensätze für den 
Personenkreis, der im Jahr 1988 im Dienst war, 
Eingang in das Gutachten gefunden haben.
4. Die Feststellung des Gutachtens, dass die 
tatsächlich höheren Verdienste im MfS letzt-
lich auf politisch gewollter Differenzierung 
beruhten, sieht das Gericht als Bestätigung der 
Entscheidungen des BVerfG. Folglich habe der 
Gesetzgeber nicht willkürlich gehandelt, wenn 
er durch Arbeitsleistung nicht gerechtfertigte 
Überhöhung der Einkommen von der Rentenbe-
rechnung ausschließe.

So also die Entscheidungsgründe der 35. 
Kammer, die mit den Stimmen eines Berufs-
richters und zweier ehrenamtlicher Richter ge-
troffen wurden. Eine umfangreiche rechtliche 
Argumentation, gestützt auf das Gutachten 
und gleichfalls auf Analysen von Besoldungs- 
und Versorgungsordnungen der bewaffneten 
Organe, die dem Gericht schriftlich vorlagen, 
spielten lediglich eine untergeordnete Rolle. 
Das hat eine gewisse Logik: Nimmt man dem 
Beweismittel / Gutachten seine Kraft, verlieren 
weitere Vorbringungen an Bedeutung.

Es erübrigt sich eigentlich zu betonen, dass 
unsere Sicht auf den Beweiswert des Gutach-
tens eine völlig andere ist. Nachfolgende Sozial-
gerichte und Rechtsmittelverfahren werden mit 

Sicherheit auch andere Sichtweisen als die der 
35. Kammer eröffnen. Nicht nur am Rande ist 
zu vermerken, dass der Vorsitzende der Kammer 
auch außer den getroffenen Aussagen kritische 
Hinweise äußerte, denen zu Folge ihn die wis-
senschaftliche Aussagekraft des Gutachtens 
nicht überzeugen würde. Diese Hinweise und 
weiteres neu und ergänzend erschlossenes Da-
tenmaterial werden das Gutachten bereichern 
und im vorliegenden Verfahren für die nächste 
Instanz und auch in anderen anhängigen Ver-
fahren Eingang finden.

Das Gericht hat mit der Begründung, dass 
vermutlich eine Vielzahl gleichgelagerter Fäl-
le in absehbarer Zeit bei den Sozialgerichten 
anhängig werden, die Sprungrevision – d.h. 
unter Umgehung des Landessozialgerichts so-
fort das Bundessozialgericht anzurufen – zu-
gelassen. Angesichts der Vielzahl von Fällen sei 
eine schnelle und abschließende Entscheidung 
über diesen Rechtsweg anzustreben. Darüber 
wird gesondert zu entscheiden sein, denn im 
konkreten Verfahren ist es ausschließlich Sa-
che des Anwalts und seiner Mandanten, im 
Einzelfall geeignete und zweckmäßige Rechts-
mittel einzulegen, die in Anträgen Ansprüche 
weitestgehend sichern und für die Beseitigung 
des Rentenstrafrechts am dienlichsten sind. Wir 
werden selbstverständlich unsere Mitglieder in 
geeigneter Weise über den weiteren Fortgang 
der Verfahrensführungen informieren.             q

Aus unseren
TIG

Abschnitt unseres Kampfes für gerechte Ren-
ten, erklärte er. Über den Rechtsweg solle eine 
höchstrichterliche Entscheidung herbeigeführt 
werden. Die Hürden dafür seien zwar sehr hoch, 
doch wir treten für eine gerechte Sache ein. Wir 
vertrauen auf die Solidarität unserer Mitglieder 
sowie auf die rechtsstaatliche Gesinnung von 
Juristen dieses Landes, hob er weiter hervor. 
Dank zollte der Redner in diesem Zusammen-
hang der Partei DIE LINKE, die als einzige in der 
Parteienlandschaft der Bundesrepublik stets  
Anliegen von ISOR unterstützt. Erfreulich sei 
auch die Tatsache, dass die Front für die Anglei-
chung des Rentenwertes Ost an den Rentenwert 
West, auch von ISOR unterstützt, breiter werde.

Die TIG, alle Vereinsmitglieder, forderte Prof. 
Dr. Bischoff auf, die beginnende Unterschriften-
sammlung für eine Petition zu unterstützen. 
Diese soll dem im September neu gewählten 
Bundestag übergeben werden. Auch das Zu-
sammenwirken mit örtlichen Bündnispartnern 
(Vereine und Verbände) könnten dieser Aktion 
von Nutzen sein.

Aus der Arbeit des Vorstandes:
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Durch den TIG-Vorsitzenden wurden die anwe-
senden Personen neben anderen Aktivitäten 
über die geplanten Massenpetitionen des ISOR-
Vorstandes informiert.

Sie sicherten zu, sich mit ihren Mitgliedern 
an dieser Aktion zu beteiligen.         Lothar Luck

H

Die TIG Stendal war am 1. Mai zum achten Mal 
mit einem Info-Stand bei der DGB Veranstal-
tung präsent. Neben unserem Mitteilungsblatt 
Nr. 4/09 fanden Materialien über die Aussagen 
von SPD Abgeordneten in den Debatten um die 
AAÜG-Änderungsgesetze reges Interesse. Der 
Info-Stand diente gleichzeitig auch der Vorbe-
reitung des 9. Altmarktreffens am 20. Juni (14 
Uhr) in Jeggeleben, Kreis Salzwedel.

Von den eingeladenen Mitgliedern des Bun-
destages, die alle erneut kandidieren, hat nur 
Katrin Kunert von der Partei DIE LINKE ihr Kom-
men zugesagt. Die Vertreter von SPD und CDU 
können leider unserer Einladung nicht folgen.       

 Helmut Stefan

Vor 58 Jahren, am 21. Februar 1951, wurde als 
einer der ersten Grenzpolizei-Angehörigen der 
Kamerad Herbert Liebs von amerikanischen 
Mördern hinterrücks am Pferdsdorfer Köpfchen 
erschossen.

Aus diesem Anlass fand am 11. Mai 2009 zu 
seinem 80. Geburtstag eine kleine Feierstunde 
am Gedenkstein von Herbert Liebs in Krauthau-
sen bei Eisenach statt.

Der Bundeswehrverband, Kameradschaft 
Eisenach, welcher die Gedenkstätte pflegt, or-
ganisierte die Feierstunde, an welcher neben 
Angehörigen des Bundeswehrverbandes auch 
sieben ehemalige Kameraden, die dieses Ver-
brechen persönlich erlebten, teilnahmen.

Da jeden Tag über die Medien vom »Un-
rechtsstaat DDR« gesprochen wird, halte ich es 
für notwendig, an dieses Ereignis zu erinnern.

Bruno Haller, Berlin

Dr. Rainer Rothe, der die Mühen der Ebenen, 
den erneuten juristischen Weg zum Bundesver-
fassungsgericht skizzierte, hob das Grundge-
setz als Anspruchsgrundlage des Kampfes für 
gerechte Renten hervor. Sein Artikel 1 erkläre 
die Unantastbarkeit der Würde des Menschen – 
eine Norm für staatliches Handel, auch in Bezug 
auf Rentengerechtigkeit.

Der Prenzlauer Bürgermeister, Hans-Peter 
Moser (DIE LINKE), der als Gast an diesem Tref-
fen teilnahm, bemerkte in seinem Grußwort, 
dass er die Solidarität und die Beharrlichkeit, die 
das Wirken von ISOR kennzeichne, bewundere. 
Doch, so meinte er, sei es an der Zeit, dass der 
Rechtsstaat zum Thema Rentengerechtigkeit 
auch Recht sprechen müsse.

Mit dem Willen, auf dem eingeschlagenen 
Weg nicht stehen zu bleiben, sondern politisch 
und juristisch weiter zu streiten gegen jegliche 
Diskriminierung, für Gerechtigkeit, traten wohl 
die meisten Teilnehmer des Treffens den Heim-
weg an.                             Benno Butschalowski

H

Am 02.05.09 führte der Vorstand der TIG 
Schmalkalden/Bad Salzungen eine gemein-
same Beratung mit den Vorsitzenden der uns 
befreundeten Vereine des Territoriums durch.

Der Einladung waren die Vorsitzenden des 
BRH, des Bundeswehrverbandes und der Ka-
meradschaft »Florian Geyer« der ehemaligen 
Grenztruppen der DDR gefolgt.

In einer offenen und kameradschaftlichen 
Aussprache wurden Fragen der sozialen Betreu-
ung, der Altersversorgung und Probleme des 
Rentenunrechts besprochen.

Im Mittelpunkt standen die Strafrentenrege-
lungen gegen die ehemaligen Mitarbeiter des 
MfS und der vom § 6 (2) AAÜG betroffene Per-
sonenkreis.

Einstimmig sprachen sich die Vorsitzenden 
gegen diese Regelung aus

und bekundeten die solidarische Unterstüt-
zung ihrer Vereine beim aktiven Kampf gegen 
diese politisch motivierten Willkürmassnahmen.

Karl-Heinz Schmalfuß – Innenansichten
30 Jahre Dienst im Ministerium des 
Innern der DDR – Ein General meldet sich 
zu Wort
Helios Verlags- und Buchvertriebsgesellschaft, 
PF 39 01 12, 52039 Aachen
ISBN 978-3-938208-1
In seinen autobiografischen Betrachtungen ver-
mittelt der stellvertretende Innenminister der 
DDR Informationen über das Ministerium des 
Innern. Es wird herausgearbeitet, wie eng die 
Tätigkeit der Deutschen Volkspolizei und der 
anderen Organe des MdI mit dem allgemeinen 
Leben in der DDR verflochten war. Anschaulich 
werden die Ereignisse der Jahre 1989/1990 dar-
gestellt.                                                              q
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